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Verhältnisse berücksichtigen. Eine Unterscheidung nach 
vermögensrechtlichen und nichtvermögensrechtlichen Be
ziehungen ist dagegen m. E. nicht mehr zweckmäßig.

Vor allem die genossenschaftlichen Arbeitsverhältnisse 
können zukünftig nicht nach diesen Kategorien systema
tisiert werden. Eine Unterscheidung nach Vermögens- und 
nichtvermögensrechtlichen Beziehungen hatte m. E. Be
rechtigung vor allem in der Etappe der freiwilligen Ver
einigung der Einzelbauern mit ihrem Vermögen zur ge
meinsamen sozialistischen Produktion. Nunmehr steht je
doch die Regelung der Beziehungen des LPG-Mitglieds als 
Miteigentümer des genossenschaftlichen Gemeineigen
tums und Werktätiger im sozialistischen Arbeitsprozeß im 
Mittelpunkt. Von den zum Gegenstand der Rechtsprechung 
gehörenden LPG-rechtlichen Beziehungen gewinnen ins
besondere die genossenschaftlichen Arbeits- und Sozial
verhältnisse stärker an Bedeutung. Für sie ist jedoch eine 
Unterscheidung nach Vermögens- und nichtvermögens
rechtlichen Beziehungen m. E. ungeeignet.

Bei einer Erweiterung des Gerichtswegs sind zwei Auf
gaben zu lösen:

Erstens ist zu klären, für welche Mitgliedschaftsbezie
hungen der Gerichtsweg eröffnet werden soll, insbesondere 
in welchem Umfang die Gerichte über die genossenschaft
lichen Arbeitsverhältnisse und über Eigentums- und Nut
zungsbeziehungen der Mitglieder im Falle der Rechtsver
letzung oder des Streitfalls befinden dürfen.

Zweitens ist. zu klären, in welchem Umfang über diese 
Beziehungen die Vollversammlung und die Räte der 
Kreise weiterhin endgültige Entscheidungen zu treffen 
haben.

Über die Höhe der in den LPGs zur Anwendung kom
menden Vergütungsnormen werden die Gerichte m. E. 
auch zukünftig nicht zu befinden haben.

Überprüfung von Beschlüssen der Vollversammlung 
durch die Gerichte

Grundlage gerichtlicher Entscheidungen sind, ein Weg, um 
die gerichtlichen Verfahren effektiver zu gestalten.
' Bei der Überprüfung der Beschlüsse auf ihr statuten
gemäßes Zustandekommen müssen die Gerichte schließ
lich auch den unterschiedlichen rechtlichen Charakter der 
Vollversammlungsbeschlüsse beachten und prüfen, ob sie 
der Bestätigung und Registrierung durch das zuständige 
staatliche Organ bedürfen (vgl. z. B. Beschlüsse über die 
Vergütung nach Ziff. 43 Abs. 2 MSt).
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Da die LPGs auf der Grundlage der Gesetze eigenverant
wortlich ihre Arbeits- und Lebensverhältnisse ausgestal
ten, müssen in der Regel im gerichtlichen Verfahren stets 
die entsprechenden Beschlüsse der Vollversammlung 
Grundlage für die Prüfung der Rechte und Pflichten der 
LPGs und ihrer Mitglieder sein. Eine inhaltliche Über
prüfung der Beschlüsse durch die Gerichte kann im Ver
fahren jedoch nur insoweit erfolgen, als die Zulässigkeit 
des Gerichtswegs gegeben ist.

Die Gerichte überprüfen die Beschlüsse darüber hinaus 
daraufhin, ob sie dem Statut entsprechen und ob die Vor
aussetzungen für einen wirksamen Beschluß Vorgelegen 
haben. Diese Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die 
Einhaltung der dazu im Statut verlangten Anforderungen, 
wie die Beschlußfähigkeit und die notwendige einfache 
(Ziff. 62 Abs. 3 MSt) bzw. qualifizierte (z. B. Ziff. 16 Abs. 3 
bei Ausschluß eines Genossenschaftsbauern) Stimmen
mehrheit. Stellt das Gericht fest, daß die Vollversamm
lung nicht beschlußfähig war, so ist das Verfahren aus
zusetzen und der Rat des Kreises zu ersuchen, eine Ent
scheidung herbeizuführen (Abschn. III Ziff. 2 Buchst. B des 
OG-Beschlusses).

Angesichts der in den letzten Jahren durch die Ge
richte gewonnenen Erfahrungen und der in den LPGs er
reichten Festigung der genossenschaftlichen Demokratie 
ist m. E. die Frage berechtigt, ob die Gerichte nunmehr 
nicht selbst feststellen können, ob der vorliegende Be
schluß der Vollversammlung als rechts wirksam anzuse
hen ist oder nicht. Eine solche veränderte Arbeitsweise 
würde auch zur weiteren Beschleunigung der gerichtlichen 
Verfahren führen.

Aus den angeführten Gründen wäre diese umfassende 
Überprüfung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
auf ihr statutengemäßes Zustandekommen, soweit sie
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